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RS OGH 1981/11/18 3Ob592/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1981

Norm

KO §13

Rechtssatz

§ 13 KO normiert lediglich die Sperre gegenüber Rechtshandlungen des Gemeinschuldners für Eintragungen, deren

Rang sich nach einem nach der Konkurserö0nung liegenden Tag richtet, nicht auch des Masseverwalters; der

Masseverwalter als gesetzlicher Vertreter des Gemeinschuldners (der Konkursmasse) kann auch grundbücherliche

Verfügungen mit voller Wirksamkeit für diesen vornehmen.
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